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Die Gemeinderäte Rheinau und Marthalen erlassen 

gestützt auf die §§ 35f des kantonalen Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz 
und in Ausführung und Ergänzung des geltenden Bau-, Planungs- und Umweltrechts 

nachstehendes Reglement: 

/3[1e3n23NEe EmzMnronnAirreprn  

Gau-4. 1l Zwecft 

	

1.1 
	

Dieses Reglement legt die zum Schutz des Grundwassers und der Trinkwasser- 
fassung erforderlichen Nutzungsbeschränkungen sowie die zu treffenden Mass-
nahmen fest. 

	

1.2 	Die Grundwasserschutzzone wird unterteilt in: 

Zone S1 	Fassungsbereich 

Zone S2 	Engere Schutzzone 

Zone S3 	Weitere Schutzzone 

	

1.3 	Die Zone S1 dient dem unmittelbaren Schutz der Trinkwasserfassung. Mit der 
Zone S2 soll die Trinkwasserfassung vor schädlichen Einflüssen und baulichen 
Eingriffen geschützt werden. Die Zone S3 ist eine Pufferzone im Übergang zum 
anschliessenden Gewässerschutzbereich; hier werden Nutzungsbeschränkungen 
und Massnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr erlassen. 

Art. 2 GesetzHchee Gnuncilkegen und [9.5ch211Un5en 

	

2.1 	Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG), 
Art. 20 

	

2.2 	Eidgenössische Gewässerschutzverordnung (GSchV) 

	

2.3 	Eidgenössische Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit be- 
stimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenstünden 
(Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV) 

	

2.4 	Eidgenössische Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
(Pflanzenschutzmittelverordnung, PSMV) 

	

2.5 	Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG) 

	

2.6 	Eidgenössische Verordnung über den Wald (Waldverordnung, WaV) 

	

2.7 	Kantonales Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz (EG GSchG), §§ 35f 
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McrU. 3 HydrogeoDoE4che  Grundfinsmn und Geltungsbereüch 

	

3.1 	Grundlage für diese Schutzzonen bildet der hydrogeologische Bericht (Nr. 5326) 
vom 28.11.1991, ergänzt durch den Kurzbericht (Nr. 11209) vom 12.6.2014 ver-
fasst durch die Dr. von Moos AG, Zürich. 

	

3.2 	Der Geltungsbereich des Reglements und die Ausdehnung der Zonen ergeben 
sich aus dem Schutzzonenplan (Nr. 11209-2-B1-SituSZ.ai) 1:2'000 vom 
07.05.2019 erstellt durch die Dr. von Moos AG, Zürich; aus ÖREB gedruckt am 
01.10.2019. 

	

3.3 	Das Schutzzonenreglement und der Schutzzonenplan bilden eine Einheit. 

Moll. 4 Me5teire Bes2ifirtrumanoige[ru 

	

4.1 	Weitere Vorschriften des Bau- und Planungs-, Umwelt-, Natur- und Heimatschutz- 
rechtes sowie die übrigen Bestimmungen des Gewässerschutzrechtes bleiben 
vorbehalten. 

	

4.2 	Zusätzlich sind, sofern das vorliegende Reglement nichts Anderes festlegt, fol- 
gende Wegleitungen, Richtlinien und Normen zu beachten: 

- Wegleitung «Grundwasserschutz», Bundesamt für Umwelt, Wald und Land-
schaft (BUWAL), 2004 

- Modul der Vollzugshilfe Grundwasserschutz «Grundwasserschutzzonen bei 
Lockergesteinen», Bundesamt für Umwelt (BAFU), 2012 

- Wegleitung «Gewässerschutz bei der Entwässerung von Verkehrswegen», 
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), 2002 

- Modul der Vollzugshilfe Umweltschutz in der Landwirtschaft «Baulicher Um-
weltschutz in der Landwirtschaft», Bundesamt für Umwelt (BAFU) und Bun-
desamt für Landwirtschaft (BLW), 2011 

- Richtlinie «Dichtheitsprüfungen an Abwasseranlagen», Verband Schweizer 
Abwasser- und Gewüsserschutzfachleute (VSA), 2002 

- Richtlinie «Regenwasserentsorgung», Verband Schweizer Abwasser- und 
Gewässerschutzfachleute (VSA), November 2002 mit Update 2008 

- Richtlinie VV1 «Richtlinien für die Qualitätsüberwachung in der Trinkwasser-
versorgung». Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW), 
2005 

- Richtlinie W2 «Richtlinien für die Qualitätssicherung in Grundwasserschutzzo-
nen», Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW), 2005 

- SIA-Norm 190 «Kanalisationen», Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-
Verein (SIA) 

- Richtlinie und Praxishilfe «Regenwasserentsorgung», Amt für Abfall, Wasser, 
Energie und Luft (AWEL) 
kantonale Richtlinien zum Gewässerschutz an Strassen und zur Strassenent-
wässerung 
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II Nutzungsbeschränkungen  

Art. 5 Zone S3 (Weitere Schutzzone)  

In der Zone S3 gelten folgende Nutzungsbeschränkungen: 

Bauten und Anlagen 

	

5.1 	Das Erstellen von Bauten und Anlagen, in oder auf denen wassergefährdende 
Stoffe erzeugt, verwendet, umgeschlagen, befördert oder gelagert werden, ist 
grundsätzlich verboten. Ausnahmen für die Lagerung von Heiz- und Dieselöl zur 
Energieversorgung des Gebäudes oder des Betriebes sind in Ziffer 5.11 aufgeführt. 
Bauten bedürfen einer Bewilligung des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft. 

	

5.2 	Vor Beginn jeglicher Bauarbeiten sowie frühestens 10 Tage nach deren Abschluss 
ist die Trinkwasserfassung durch ein akkreditiertes Labor auf Kosten der Bauherr-
schaft chemisch und bakteriologisch zu beproben. Während einer Bauphase unter 
Terrain ist in der Regel ein zweiwöchentliches Beprobungsintervall einzuhalten. Al-
le Analysenresultate sind unaufgefordert dem Kantonalen Labor Zürich, Feh-
renstrasse 15, Postfach, 8032 Zürich, sowie der Fassungseigentümerin zur Kon-
trolle einzureichen. 

Entwässerung 

	

5.3 	Schmutzwasserleitungen und Schächte müssen dicht erstellt und so ausgeführt 
werden, dass spätere Dichtheitskontrollen möglich sind. Vor Inbetriebnahme neuer 
Anlagen sind sämtliche Bauteile auf ihre Dichtheit zu prüfen. Schmutzwasserleitun-
gen sind mittels Kontrollen regelmässig entsprechend dem Zustand, mindestens 
jedoch alle fünf Jahre, auf ihre Dichtheit zu prüfen. Die Dichtheitsprüfung hat ge-
mäss der SIA-Norm 190 sowie der VSA-Richtlinie «Dichtheitsprüfungen an Abwas-
seranlagen» zu erfolgen. Für fugenlose oder spiegelgeschweisste Leitungen ge-
nügt für die wiederkehrende Kontrolle eine Kanalfernsehaufnahme. Allfällige Schä-
den sind umgehend zu sanieren. 

	

5.4 	Wo Strassen- oder Meteorwasser an Mischwasserkanalisationen angeschlossen 
werden, ist zu gewährleisten, dass die Dichtheit sowie die Kontrollierbarkeit des 
Mischwassersystems erhalten bleiben. Neue Meteorwasserleitungen sind vor Inbe-
triebnahme auf ihre Dichtheit zu prüfen. Meteorwasserleitungen sind mittels Kon-
trollen regelmässig entsprechend dem Zustand, mindestens jedoch alle zehn Jah-
re, auf ihre Dichtheit zu prüfen. Die Dichtheitsprüfung hat gemäss der SIA-Norm 
190 sowie der VSA-Richtlinie «Dichtheitsprüfungen an Abwasseranlagen» zu erfol-
gen. Allfällige Schäden sind umgehend zu sanieren. 

	

5.5 	Sickerleitungen von Bauten dürfen nur über dem höchsten Grundwasserstand er- 
stellt werden. Ein Anschluss an das Entwässerungssystem ist nur dann zugelas-
sen, wenn ein Rückstau in die Sickerleitungen ausgeschlossen werden kann. 
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5.6 	Bei Versickerungen ist die Richtlinie und Praxishilfe «Regenwasserentsorgung» des 
AWEL zu beachten. 

Magdsfrassen und Magdwege 

	

5.7 	Das Erstellen von Waldstrassen und Waldwegen ist erlaubt. Die Deckschichten der 
wasserführenden Horizonte dürfen nicht verletzt werden. Zulässig ist die Versicke-
rung von nicht verschmutztem Regenabwasser von Waldstrassen und -wegen über 
eine biologisch aktive Bodenschicht (mind. 20 cm Ober- und mind. 30 cm Unterbo-
den). 

	

5.8 	Die Anpassung bestehender Waldstrassen und Waldwege ist in Art. 8 geregelt. 

	

5.9 	Die Waldstrassen sind mit einem Fahrverbot für Motorfahrzeuge zu belegen (Aus- 
nahmen: forstwirtschaftlicher Verkehr/Wasserversorgung). 

	

5.10 	Bei der Planung und Ausführung von Plätzen ist die Richtlinie und Praxishilfe «Re- 
genwasserentsorgung» des AWEL zu beachten. 

Massergeneneende StoNe 

	

5.11 	Die Erzeugung, die Verwendung, der Umschlag und die Lagerung von wasserge- 
fährdenden Stoffen sind grundsätzlich verboten. Ausnahmen bedürfen einer Bewil-
ligung des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft. Diese kann erteilt werden, 
wenn die Grundsätze der Gewässerschutzverordnung beachtet sind und wenn kei-
ne Gefährdung für das Grundwasser vorliegt. 

Depon5en, MWngerungen, Absteggpgütze 

	

5.12 	Das Errichten und Betreiben von Deponien aller Art, das Ablagern von Abfällen 
sowie das Lagern von wasserlöslichen Stoffen sind verboten. 

	

5.13 	Das Abstellen von nicht verkehrstauglichen Fahrzeugen und nicht betriebstüchtigen 
Maschinen, die wassergefährdende Stoffe enthalten, ist verboten. 

Mateulagentnahmen, Gegündeveründeru.ungen 

	

5.14 	Jeglicher Abbau von Kies, Sand sowie anderen anstehenden Bodenmaterialien ist 
verboten (Ausnahme: baubedingter Aushub). 

	

5.15 	Es dürfen keine Geländeveränderungen vorgenommen werden, bei denen die 
Deckschicht (Ober- und Unterboden) beseitigt oder wesentlich vermindert wird. 
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RecycHnsbaustto7ge 

5.16 	Der Einsatz von Recyclingbaustoffen ist grundsätzlich verboten. Ausnahmen für die 
Verwendung in kompakter, zementgebundener Form bedürfen einer Bewilligung 
des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft. 

5172[Idw5T2schan 

5.17 	Die forstwirtschaftliche Nutzung ist unter Vorbehalt der Bestimmungen über die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Düngern nicht eingeschränkt. Es ist an-
zustreben, dass die Verjüngung des Waldes möglichst kleinflächig erfolgt. 

5.18 	Das Anlegen forstlicher Pflanzgärten bzw. von Baumschulen bedarf einer Bewilli-
gung des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft. Christbaumkulturen sind zu-
lässig. 

5.19 	Holzlagerplätze sind zugelassen, wenn darauf nur unbehandeltes Holz gelagert und 
dieses nicht berieselt wird. 

Kllanzenschautlz 

5.20 Gemäss Bundesgesetz über den Wald dürfen im Wald keine umweltgefährdenden 
Stoffe verwendet werden. Die Umweltschutzgesetzgebung regelt die Ausnahmen. 

5.21 	Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln richtet sich nach den Bestimmungen der 
Verordnung über den Wald und der Chemikalien-Risikoreduktions-Verord-nung. 
Das heisst, Pflanzenschutzmittel dürfen im Wald und am Waldrand nur verwendet 
werden, wenn sie für die Erhaltung des Waldes unerlässlich sind und nicht durch 
Massnahmen ersetzt werden können, welche die Umwelt weniger belasten. 

5.22 	Als Pflanzenschutzmittel gelten Erzeugnisse und Gegenstände, die Pflanzen und 
ihr Vermehrungsmaterial vor Krankheiten, Schädlingen usw. schützen, Unkrautver-
tilgungsmittel und Regulatoren für die Pflanzenentwicklung. Ihnen gleichgestellt 
sind Mittel, die im Wald zur Behandlung von Bäumen gegen Schädlinge und Krank-
heiten an geschlagenem Holz verwendet werden. 

5.23 	Der Anwender hat die auf der Etikette angegebenen Schutzmassnahmen und die 
Gebrauchsanweisung zu befolgen. 

5.24 	In allen Anwendungsfällen dürfen nur Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, für 
deren Wirkstoffe eine Zulassung durch die eidgenössische Bewilligungsbehörde 
vorliegt und die keinem Anwendungsverbot gemäss aktuellem Pflanzenschutzmit-
telverzeichnis und gemäss Liste 1 des Bundesamtes für Landwirtschaft in der 
Schutzzone unterliegen. 
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5.25 	In der Grundwasserschutzzone ist das Lagern und Zubereiten von Pflanzen-
schutzmitteln sowie das Reinigen der Spritzgeräte nur auf einem dichten Platz ge-
stattet, welcher fachgerecht in die Güllengrube oder Schmutzwasserkanalisation 
entwässert ist. Das unsachgemässe Beseitigen von Packungen und Brüheresten ist 
verboten. 

5.26 	Die Verwendung von Unkrautvertilgungsmitteln (Herbiziden) ist im Wald verboten. 

5.27 	Die Behandlung von geschlagenem Holz ist in der Grundwasserschutzzone nicht 
gestattet. 

Düngung im Wald 

5.28 Die Verwendung von Düngern und Zusätzen ist verboten. 

0 
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Mr2. 6 Zone S2 (Engere Schutzzone) 

Zusätzlich zu den in Art. 5 aufgeführten Beschränkungen gelten in der Zone S2 folgende 
Nutzungsbeschränkungen: 

Bautlern und Mnflauen 

6.1 	Das Erstellen neuer und das Erweitern bestehender Bauten und Anlagen aller Art 
(inklusive Entwässerungsleitungen), welche nicht der Wasserversorgung dienen, 
sind verboten. 

Uk7ak]srassen und UUakilweue 

6.2 	Beim Anlegen von neuen Waldstrassen und -wege ist die Zone S2 grundsätzlich zu 
meiden. Neue Waldstrassen können, wenn die topografischen Verhältnisse dies 
erfordern, ausnahmsweise durch die Zone S2 geführt werden und bedürfen einer 
Bewilligung des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft. Die Bewilligung kann 
erteilt werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass keine Beeinträchtigung des 
Grundwassers und der Wasserfassung zu befürchten ist. 

6.3 	Die Anpassung bestehender Waldstrassen und Waldwege ist in Art. 8 geregelt. 

Parkplgyeze und Erhollungsenrficheungen 

6.4 	Das Anlegen von Parkplätzen und Erholungseinrichtungen ist verboten. 

6.5 	Bestehende Parkplätze sind innert zweier Jahre nach Inkrafttreten der Schutzzo-
nenbestimmungen mit dichtem Belag und Randbordüren zu versehen und dicht zu 
entwässern oder aufzuheben. 

RecycHnuhauseoNe 

6.6 	Der Einsatz von Recyclingbaustoffen ist verboten. 

Makfluif5r2schaett 

6.7 	Der Waldbestand muss erhalten bleiben. Das grossflächige Entfernen der Besto-
ckung sowie grossflächige Rodungen sind verboten. Das Anlegen von forstlichen 
Pflanzgärten bzw. Baumschulen ist nicht zugelassen. Das Anlegen neuer Christ-
baumkulturen bedarf einer Bewilligung des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und 
Luft. 

6.8 	Das Anlegen und Betreiben von Wildfütterungsstellen sind verboten. 
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KilairuzenschitAz 

6.9 	Es dürfen nur Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die keinem Anwendungs-
verbot gemäss aktuellem Pflanzenschutzmittelverzeichnis und gemäss Liste 2 des 
Bundesamtes für Landwirtschaft in der Schutzzone unterliegen. 

Mr2. 7 Zone S1 (Fassungsbereich) 

Zusätzlich zu den in Art. 5 und 6 aufgeführten Beschränkungen gelten in der Zone S1 fol-
gende Nutzungsbeschränkungen: 

7.1 	Das Erweitern oder Ausbauen der bestehenden Waldstrassen ist verboten. 

7.2 	Mit Ausnahme der Waldstrassen ist ausser Wald und Dauerwiese jede andere 
Nutzung untersagt, insbesondere: 

das Erstellen von Bauten, Leitungen und Anlagen, welche nicht der 
Wasserversorgung dienen; 

- das Lagern von Material (einschliesslich Holz); 

- jegliche Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln; 

7.3 	Die Zone S1 ist im Gelände zweckmässig zu markieren. 
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000 290EjMgCe Pyrd;esnmtirman  

Mrü. 3 Ulfdassnahmen zur Beseitigung  vorhandener Konfl iktpunkte; Konerog-
gen 

Bauiiche Sicherung und Mnpassung be:gtehender Maidstrassen in der 
Zone SI 

8.1 	Das Gefälle des Schmuggler- und Stapfenwegs ist im Bereich der Zone S1 bis 
spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen so zu ge-
stalten, dass die Wege über die Schulter in nördliche bzw. westliche Richtung in 
die Zone S2 entwässert werden. 

8.2 	Wenn eine Grundwassergefährdung ausgeschlossen werden kann, kann im Ein-
vernehmen mit dem Fassungseigentümer und dem Amt für Abfall, Wasser, Ener-
gie und Luft im Sinne einer Ausnahme eine von Ziffer 8.1 abweichende Sanie-
rungsfrist vereinbart werden. 

BaulAcher UneerhaIle der Grundwasserassung 

8.3 	Fassung, Brunnenstube und Ableitung sind, soweit notwendig, in baulich einwand-
freien Zustand zu versetzen und zu unterhalten. Die Brunnenstube hat zudem den 
Sicherheitsvorschriften des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches 
zu entsprechen. 
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Massbestimmunggen 

1r2. 9 Musnahmeffälle, AusEe_gung und Änderung des Rafflenmenüs 

9.1 	In begründeten Ausnahmefällen kann das Amt für Abfall, Wasser, Energie und 
Luft Erleichterungen für den Vollzug der angeordneten Massnahmen und Abwei-
chungen vom Reglement bewilligen. 

Agit. 19 Unkraff'nraten 

10.1 	Der Schutzzonenplan und das entsprechende Schutzzonenreglement treten mit 
Eintritt der Rechtskraft der Genehmigung durch das Amt für Abfall, Wasser, Ener-
gie und Luft in Kraft. 

Mre. 11 ElnUcrirnneöenspgülichü 

Die Grundeigentümer der belasteten Parzellen sind verpflichtet, Pächter, Mieter 
oder Nutzniesser sowie Unternehmer, die auf ihren Grundstücken arbeiten, über 
die entsprechenden Nutzungsbeschränkungen der Grundwasserschutzzonen zu 
informieren. 

Mti.e. 12 Vollzug und Überwachung 

12.1 	Gemäss §§ 7 und 35 f des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz liegt 
die unmittelbare Aufsicht und Kontrolle über die Einhaltung der im Reglement auf-
geführten Nutzungsbeschränkungen bei den Gemeinderäten Rheinau und Mart-
halen je auf ihrem Gemeindegebiet. 

Mrt. 13 Üben-m-01ms deo. Grundwasserschauezonen 

13.1 	Bei neuen wesentlichen Erkenntnissen oder wenn neue rechtliche Bestimmungen 
es erfordern, hat der Fassungseigentümer umgehend eine Überprüfung des 
Schutzzonenplanes sowie des vorliegenden Schutzzonenreglements zu veranlas-
sen und diese bei Bedarf den neuen Gegebenheiten anzupassen. Spätestens je-
doch 20 Jahre nach Inkrafttreten der Grundwasserschutzzonen sind Schutzzo-
nenplan und Reglement durch eine Fachperson daraufhin zu überprüfen, ob sie 
den dannzumal gültigen Vorschriften noch entsprechen. 

Mr.a. 14 Sfra2besü6ournungen 

14.1 	Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement werden nach den Vorschriften des 
Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz bestraft. 

14.2 	Die Strafbestimmungen des Gewässerschutzgesetzes und des Schweizerischen 
Strafgesetzbuches bleiben vorbehalten. 
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Für allfällige Schäden am Grundwasser, die nachweislich auf den vorliegenden Bau oder 
Betrieb zurückzuführen sind, haftet der Inhaber der Bewilligung in vollem Umfang. 

2. Die Rechte Dritter bleiben vorbehalten. 

3. Es dürfen keine Sickerleitungen verlegt werden.  

4. Hinterfüllungen und Grabenauffüllungen sind mit absolut sauberem Material zu erstellen 
und gut zu verdichten. 

5. Das Bauprogramm ist so zu gestalten, dass die Bauarbeiten unter Terrain möglichst spedi-
tiv ausgeführt werden können. Der Beginn der Bauarbeiten ist dem AWEL zu melden. 

6. Installationsplätze, Materiallager, Mannschaftsbaracken und sanitäre Anlagen sind aus-
serhalb der Zonen S1 und S2 einzurichten. Die Anlage von Baulatrinen mit Sickergruben 
ist in der ganzen Schutzzone unzulässig. Ausnahmen sind nur nach Absprache mit dem 
AWEL zugelassen. 

7. Nicht im Einsatz stehende Baumaschinen sind abseits der Baugrube auf einen dichten und 
entwässerten Platz abzustellen. Das Reinigen und Auftanken sowie Reparieren von Ma-
schinen und Fahrzeugen muss auf einem dichten Platz ausserhalb der Zonen S1 und S2 
erfolgen. 

8. Ölfässer, Kannen usw., die Treibstoff, Öl oder andere wassergefährdende Flüssigkeiten 
(inklusive Bauchemikalien) enthalten, sind ausserhalb der Zonen S1 und S2 in eine Wanne 
mit 100-prozentigem Auffangvolumen zu stellen. Auf dem Bauplatz ist eine der gelagerten 
Ölmenge entsprechende Menge eines Ölbinders bereitzustellen. 

9. Betonumschlaggeräte sind auf einem dichten Platz ausserhalb der Zonen S1 und S2 zu 
stationieren. Das Waschwasser darf nicht versickert werden. 

10. Bauhilfsmassnahmen und Fundationen, welche die Grundwasserqualität oder die Durch-
flusskapazität des Grundwassers beeinträchtigen, sind unzulässig. Insbesondere ist die 
Verwendung geschmierter Spundwände in der Schutzzone unzulässig. Bei der Verwen-
dung von geöltem und geschmiertem Schalungsmaterial ist durch geeignete Massnahmen 
zu verhindern, dass wassergefährdende Stoffe in den Untergrund versickern. Die Lagerung 
dieses Schalungsmatertals ist in den Zonen S1 und S2 unzulässig. 

11 	Das Aufstellen von Betonaufbereitungsanlagen ist verboten. 

12 Der Einsatz von Recyclingbaustoffen ist grundsätzlich verboten. Ausnahmen für die Ver-
wendung in kompakter, zementgebundener Form bedürfen einer Bewilligung des AWEL. 

13. Bauabfälle aller Art dürfen nicht in der Baugrube deponiert werden. Jegliches Entleeren 
von Flüssigkeiten in die Baugrube ist untersagt. 

14. Verunreinigungen im Aushubmaterial bzw. im Grundwasser sind unverzüglich der betroffe-
nen Wasserversorgung und dem AWEL zu melden (ausserhalb der Arbeitszeit ist die Kan-
tonspolizei über Tel.-Nr. 117 zu benachrichtigen). 



Kanton Zürich 
	 Baudirektion 

Aratt ffdIIP Abffang  Uifelsser, Eneriffle Ione Lugt 
Gewüsserschutz 

Kontakt: Annette Jenny, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Stampfenbachstrasse 14, 8090 Zürich 
Telefon +41 43 259 39 44, www.gewaesserschutz.zh.ch  

15. Die örtliche Bauleitung ist besorgt, dass alle am Bau beteiligten Personen durch persönli-
che Instruktion oder Anschlag auf die Gewisserschutzvorschriften aufmerksam gemacht 
werden. 
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